
BGer 6B 84/2019 vom 4. Februar 2019
Bundesgericht, 2019-02-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_84_2019

FR: TF 6B 84/2019 du 4 février 2019

IT: TF 6B 84/2019 del 4 febbraio 2019

Regeste

Nichtanhandnahme (Amtsmissbrauch), Nichteintreten | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Am 12. Juli 2018 erstattete der Beschwerdeführer bei der Staatsanwaltschaft
Zofingen-Kulm gegen einen Gemeindeschreiber Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs. Er
warf diesem vor, wiederholt die Auszahlung von Nothilfe verweigert zu haben. Am 10.
August 2018 erweiterte der Beschwerdeführer seine Anzeige auf den Gemeindeammann,
welcher die Straftat unterstützt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm nahm das
vom Beschwerdeführer angestrebte Verfahren wegen Amtsmissbrauchs am 11. September
2018 nicht an die Hand, was die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau am 13.
September 2018 genehmigte. Das Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in
Strafsachen, wies eine dagegen gerichtete Beschwerde mit Entscheid vom 27. November
2018 ab, soweit es darauf eintrat. Das Bundesstrafgericht hat die bei ihm eingereichte
Beschwerde zuständigkeitshalber an das Bundesgericht weitergeleitet.

E. 2
Vernehmlassungen wurden nicht eingeholt. Folglich muss kein zweiter Schriftenwechsel
durchgeführt werden.

E. 3
Offenbleiben kann, ob der Beschwerdeführer unter dem Gesichtswinkel von Art. 81 Abs. 1
lit. b Ziff. 5 BGG in der Sache überhaupt zur Beschwerde gegen den Entscheid vom 27.
November 2018 legitimiert ist.

E. 4
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form unter
Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid darzulegen, inwiefern dieser Recht verletzt.
Hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und der Anfechtung des Sachverhalts besteht
eine qualifizierte Rügepflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 142 III 364 E. 2.4).

E. 5
Das Obergericht, Beschwerdekammer in Strafsachen, erwägt im angefochtenen Entscheid,
es sei nicht ersichtlich, inwiefern die beschuldigten Gemeindevertreter ihr Amt missbraucht
haben sollen, indem sie in Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen den Anspruch des
Beschwerdeführers auf Sozialhilfe bzw. Nothilfe verneint hätten. Es verstehe sich von
selbst, dass die Gemeinde vor Ausrichtung von materieller Nothilfe die finanziellen
Verhältnisse des Ansprechers abzuklären habe, dies umso mehr, wenn grosse Zweifel an



der Bedürftigkeit bestehen würden. Damit setzt sich der Beschwerdeführer in seiner
Beschwerde nicht auseinander und er zeigt auch nicht auf, dass und weshalb sich die von
ihm Beschuldigten inwiefern strafbar im Sinne des Gesetzes gemacht haben könnten. Die
Beschwerde genügt den Begründungsanforderungen nicht ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Soweit
der Beschwerdeführer die Unabhängigkeit des Richterkollegiums der Beschwerdekammer
in Strafsachen des Obergerichts in Zweifel zieht und sich fragt, ob Parteinahme gegen ihn
im Sinne von Art. 30 BV vorliege, mangelt es ebenfalls an einer rechtsgenügenden
Begründung (vgl. Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ). Insbesondere stellt der
Umstand, dass Gerichtspersonen an (früheren) Entscheiden mitwirkten, die aus der Sicht
des Beschwerdeführers nicht wunschgemäss ausgefallen sind, für sich allein keinen
Befangenheitsgrund dar. Auf die Beschwerde ist mangels einer tauglichen Begründung im
Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 6
Ausnahmsweise ist von einer Kostenauflage abzusehen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege wird gegenstandslos.
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